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Der Universal Periodic Review 
(UPR) beginnt mit einer 
dreifachen Berichterstat-

tung/Überprüfung durch das Hoch-
kommissariat für Menschenrechte 
(OHCHR), durch Nichtregierungsor-
ganisationen (NRO) und durch das 
betroffene Land selbst. Diese drei ver-
schiedenen Berichte werden vom OH-
CHR zu einem zusammenfassenden 
Bericht gebündelt, der wiederum den 
Menschenrechtsrat als Dokument zur 
Diskussion vorgelegt wird. Während 
die Beschlussfassung über eine Reso-
lution oder Maßnahme den 47 Mit-
gliedsstaaten des Rates vorbehalten 
ist, können sich alle anderen Staaten 
an der Diskussion beteiligen. Drei 
Staaten übernehmen dabei die Rolle, 
durch Verhandlungen vor und wäh-
rend der Überprüfung einen Konsens 
zu erreichen. Diese werden als Troika 
bezeichnet.

Pakistan war eines von 16 Ländern, 
deren Menschenrechtssituation in ei-
ner Arbeitsgruppensitzung des UN-

Menschenrechtsrates am 8. Mai 2008 
geprüft wurde. Der Beschluss über 
Empfehlungen wurde jedoch erst in 
einer weiteren Sitzung des Rates im 
Juni 2008 gefasst. In der Sitzung im 
Mai 2008 fand zum zweiten Mal eine 
Überprüfung statt – das UPR-System 
ist also ziemlich neu. Dennoch gab es 
einige interessante Erfahrungen, so-
wohl im Verlauf des Verfahrens als 
auch im eigentlichen Ergebnis des 
ganzen Vorgangs, der sich über einen 
Zeitraum von mehreren Monaten in-
tensiver Arbeit hinzog.

Schauen wir uns zunächst das Vor-
gehen an. Der Überprüfungszeitraum 
umfasste vier Jahre (2003-2007) und 
war überschattet von der Herrschaft 
eines Militärdiktators, der Unterdrü-
ckung fundamentaler Freiheiten und 
Bürgerrechte, Beeinträchtigungen 
des Rechtswesens und anderer staatli-
cher Einrichtungen unter Umgehung 
der Verfassung. Der Bericht der Re-
gierung Pakistans über ihre Leistung 
war defensiv und wie erwartet recht-

fertigend. Der Bericht des OHCHR 
jedoch basierte auf den Berichten ver-
schiedener Spezialberichterstatter, de-
ren Empfehlungen und spezifischen 
Indikatoren für die Einhaltung inter-
nationaler Menschenrechtsstandards. 
Er war ziemlich objektiv und integer.

Es gab 19 Berichte, die von NRO 
abgeliefert wurden, in der Mehrzahl 
von internationalen NRO. Nur zwei 
(Thardeep und National Commission for 
Justice and Peace) von insgesamt 20.000 
in Pakistan registrierten NRO legten 
Berichte vor. Dies zeigt, wie gering 
die Präsenz und Beteiligung von na-
tionalen NRO war. Ein Grund da-
für ist natürlich darin zu sehen, dass 
insbesondere die Organisationen mit 
dem Schwerpunkt auf Rechten den 
Bericht erstellen mussten, während 
sie gleichzeitig mit der Situation be-
schäftigt waren, die durch den Aus-
ruf des Notstandes (3. November 
2007) und die Ermordung von Bena-
zir Bhutto (27. Dezember 2007) ent-
standen war. 
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tiert. Die Devisenreserven sind praktisch aufgebraucht. 
Pakistan hat in letzter Zeit deutlich mehr im- als ex-
portiert und hat auch zu geringe Überweisungen aus 
dem Ausland zu verzeichnen. Die Misswirtschaft der 
vergangenen Regierung und die unstabile politische 
Lage haben die Wirtschaft weiter geschwächt. Der 
Wirtschaftsboom nach dem 11. September 2001 er-
weist sich im Nachhinein als ein von ausländischer Hil-
fe entfachtes Strohfeuer. Bemühungen von Präsident 

Zardari und anderen, bei traditionellen Verbündeten 
wie China, den USA und Saudi-Arabien bilaterale Un-
terstützung zu erhalten, scheiterten, so dass Pakistan 
letztlich gezwungen war, beim Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) ein Hilfspaket von knapp 8 Milliarden 
Dollar zu beantragen, das den IWF-Gepflogenheiten 
entsprechende Auflagen wie Subventionsabbau, Steu-
ererhöhungen und Haushaltsdisziplin beinhaltet.
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Die Regierung hat es auch versäumt, 
die Menschenrechtsorganisationen an 
der Erstellung ihres Berichts zu betei-
ligen. Dennoch ist ein wesentlicher 
Faktor für die geringe Beteiligung der 
NRO darin zu sehen, dass das Regime 
sie aktiv an der Beteiligung behindert 
hat. Die NCJP zum Beispiel hatte mit 
ständigen Belästigungen und falschen 
Anschuldigungen zu kämpfen. Am 
15. Februar 2008, drei Wochen, be-
vor der von NCJP eingereichte und 
von acht weiteren Zivilorganisationen 
unterstützte Bericht eingereicht wur-
de, reichte das Innenministerium eine 
Anzeige ein mit der gefälschten Be-
schuldigung, sie würde eine verbote-
ne Schrift in Umlauf bringen. Polizei-
chefs in den Distrikten der Provinz 
Punjab (in denen NCJP fünf Büros 
hat) wurden beauftragt, die Publika-
tion zu konfiszieren und gerichtliche 
Maßnahmen gegen die Organisati-
on einzuleiten. NCJP ließ sich nicht 
auf eine Konfrontation ein, sondern 
wehrte sich auf juristischem Wege 
und war so in der Lage, ihre Positi-
on zu behaupten, bevor sie sich an der 
UPR beteiligte. Die Tatsache, dass zu 
diesem Zeitpunkt eine neue Regie-
rung im Amt war, war dabei hilfreich. 
Dies zeigt, wie besorgt die vom Mili-
tär geführte Regierung Pakistans we-
gen möglicher Kritik war und wie in-
tolerant sie dieser gegenüberstand.

Von Beginn an – in der ersten Sit-
zung im Januar 2008 – wurde den 
NRO das Rederecht in der Sitzung 
verwehrt. Deshalb wurden die paki-
stanischen NRO durch Lobbyarbeit 
aktiv; sie informierten einige Regie-
rungs-Delegierte unter Verwendung 
des Informationspapiers zum The-
ma Menschenrechte in Pakistan. Am 
12. Mai entsandte die von der Paki-
stan Peoples’ Party geführte Regierung 
drei Parlamentarier und eine Delega-
tion mit über dreißig Mitgliedern, um 
den Ruf des Landes in Bezug auf die 
Menschenrechte zu verteidigen. Es 
gab nur fünf Vertreter von NRO.

Traditionell ist die pakistanische 
Vertretung in der UNO recht ein-

flussreich und durchaus in der Lage, 
jede Einflussnahme und Diskussion 
zu verhindern, die sie in Verlegenheit 
bringen könnte. Ihr Auftrag ist es na-
türlich, alles zu verteidigen, was Isla-
mabad gemacht hat. Die Sitzung der 
Arbeitsgruppe spiegelte daher die in-
ternationalen politischen Prioritäten 
wider. Die Troika für Pakistan be-
stand aus Saudia Arabien, Aserbeid-
schan und Ghana, die in einer Debat-
te zum Thema Menschenrechte nicht 
unbedingt eine bedeutende Rol-
len spielen konnten, haben sie doch 
selbst keinen glorreichen Ruf in Sa-
chen Menschenrechte. 70 Länder 
nahmen ihr Rederecht wahr, wenn-
gleich Pakistan von allen Staaten der 
„Konferenz der Islamischen Staaten“ 
(OIC) mit Lob überschüttet wurde. 
Andererseits was es für die NRO er-
mutigend, dass mindestens die Hälfte 
der Staaten ihre zwei Minuten Rede-
zeit dazu nutzten, umfassend Men-
schenrechtsanliegen und Empfeh-
lungen einzubringen.

Die pakistanische Vertretung pro-
testierte gegen die Empfehlungen 
in Bezug auf Menschenrechtsverlet-
zungen unter Blasphemie-Gesetzen 
und anderer Gesetze im Namen der 
Sharia (Islam) und in Bezug auf die 
Abschaffung der Todesstrafe. Als am 
14. Mai der Entwurf der Empfeh-
lungen angenommen wurde, fügte 
Pakistan eine Zeile am Ende des Ent-
wurfs ein, um sie zu verwässern und 
es der pakistanischen Regierung zu 
ermöglichen die Empfehlungen nach 
ihrem Gutdünken anzuwenden.

War dieser ganze Vorgang nutzlos? 
Nein, überhaupt nicht. Man kann nur 
sagen, dass die Einrichtung UPR ihre 
Arbeit aufgenommen hat und es eini-
ge Zeit dauern wird, bis sein Nutzen 
Wirkung entfalten kann. Das wich-
tigste Thema von UPR ist es, dass je-
des Land bewertet werden wird, un-
abhängig davon, ob es Mitglied eines 
internationalen Abkommens ist oder 
nicht. Das zweitwichtigste Thema 
ist, dass die UPR-Aktivitäten den 
moralischen Druck mit sich bringen, 

Menschenrechts-Standards effek-
tiver umzusetzen, als es andere Ein-
richtungen der UNO können. Paki-
stan hat zwei wichtige internationale 
Menschenrechtsdokumente unter-
zeichnet und eines am 18. April 2008 
ratifiziert, das sind der „Internatio-
nale Pakt über bürgerliche und po-
litische Rechte“ (ICCPR – Internatio-
nal Covenant on Civil and Political Rights), 
die „UN-Antifolterkonvention“ (Uni-
ted Nations Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment) und der „Internati-
onale Pakt über wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Rechte“ (ICESCR 
– International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights). Zum Teil mit 
dem Ziel, sich für eine Mitgliedschaft 
im Menschenrechtsrat zu qualifizie-
ren, aber auch um Ansehen im UPR-
Prozess geltend machen zu können. 
Für NROs, die einer umfassenden 
Realisierung der Rechte für alle Bür-
ger in Pakistan in der Zukunft ent-
gegensehen, ist das ein Schritt vor-
wärts.

Übersetzung aus dem Englischen 
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